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1 	T 333/87 

Sachverhalt und Anträge 

Die Einspruchsabtei1Uflghat durch Entscheidung vom 14. Juli 1987 

festgestellt, daB der Aufrechterhaltung des. europäischen Patents 

Nr. 0 068 338 in geänderteni Umfang EinspruchsgrUnde nach Art. 100 

EPU nicht entgegenstehen. Gegen diese .Entscheidung haben die Em-

sprechenden am 4. beziehungsweise am 11. September 1987 unter 

gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde einge-

legt und diese am 9. Oktober und am 10. November 1987 begründet. 

AUf einen Bescheid der Beschwerdekamnier vom 1. Dezember 1988 hat 

die Patentinhaberin mit Schreiben vom 2. Januar 1989 initgeteilt, 

daB sie sich entschieden habe 1 dasSchutzrecht nichtweiterzuver-
folgen. Mit Anruf vom 18. Januar 1989 bestätigte die Patentin-

haberin, daB ihr Schreiben als Aritrag auf Widerruf zu werten 

ist. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerden sind zulässig. 

Beantragt der Patentinhaber unter diesen Umständen selbst den 

Widerruf des Patents, so ist die angefochtene Entscheidung auf-

zuheben und das Patent ohne Prüfung, ob die Beschwerden begründet 

sind, zu widerrufen (siehe Entscheidung T 186/84, Amtsblatt 

03/86, Seite 79) 
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2 	 •1' 333/87 

Entscheidungs forinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und das Patent Nr. 

0 068 338 wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

F. Klein 	 K. ahn 
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